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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1992

Norm

GBG §40

GBG §87

Rechtssatz

Eine allgemein gültige, alle Fälle der Vormerkung erfassende Aussage, welche Urkunden dafür erforderlich sind, ist

nicht möglich. Ob die Urkunden, die der Bewilligung der Vormerkung zugrundelagen, dem Rechtfertigungsgesuch

neuerlich beizulegen sind, oder ob es genügt, nur jene Urkunden bzw die Urkunden in der für den unbedingten

Rechtserwerb erforderlichen Form vorzulegen, hängt davon ab, ob sich aus dem die Bewilligung der Vormerkung

betre8enden Grundbuchsakt ergibt, warum nur die Vormerkung und nicht schon die Eintragung des unbedingten

Rechtserwerbs bewilligt werden konnte.
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